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Termine August 2007
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.8.2007 13.8.2007 7.8.2007

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer4 10.8.2007 13.8.2007 7.8.2007
Gewerbesteuer5 15.8.2007 20.8.2007 12.8.2007
Grundsteuer5 15.8.2007 20.8.2007 12.8.2007
Sozialversicherung6 29.8.2007 entfällt entfällt

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Es muss so 
frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge 
erhoben.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr.
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich 
bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den 
Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

6 Wo Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, gilt statt des 15.8. der 16.8.

Termine September 2007
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:



Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1 Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3

10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007

Umsatzsteuer4 10.9.2007 13.9.2007 7.9.2007
Sozialversicherung5 26.9.2007 entfällt entfällt

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 
10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der 
Fälligkeit erfolgt.

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

3 Für den abgelaufenen Monat.
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten die Beitragsnachweise monatlich 
bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch übermittelt haben. Dies sollte mit den 
Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten 
übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag 
nach Feiertagen fällt.

Modernisierung des GmbH-Rechts: Beschleunigung von 
Unternehmensgründungen
Am 23. Mai 2007 hat das Bundeskabinett den Regierungsentwurf des Gesetzes zur Modernisierung des 
GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen (MoMiG) beschlossen.
Im Entwurf dieses Gesetzes, das in der ersten Hälfte des Jahres 2008 in Kraft treten soll, sind zur 
Beschleunigung von Unternehmensgründungen insbesondere folgende Regelungen vorgesehen:

Erleichterung der Kapitalaufbringung und Übertragung von 
Gesellschaftsanteilen

  Herabsetzung des Mindeststammkapitals der GmbH von bisher 25.000 € auf 10.000 €

  Einstiegsvariante: Haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft (GmbH, die zunächst ohne 
Mindeststammkapital gegründet werden kann, bei der das Mindeststammkapital dann aber durch 
Reduzierung der Gewinnausschüttungen nach und nach angespart wird.)

  Jeder Geschäftsanteil muss nur noch auf einen Betrag von mindestens einem Euro lauten (bislang 
muss die Stammeinlage mindestens 100 € betragen und darf nur in Einheiten aufgeteilt werden, die 
durch 50 teilbar sind). Geschäftsanteile können künftig leichter aufgeteilt, zusammengelegt und 
übertragen werden.

  Gesellschafter können künftig auch mit einer „verdeckten Sacheinlage“ ihre Verpflichtung gegenüber 
der Gesellschaft erfüllen, wenn deren Wert den Betrag der geschuldeten Bareinlage erreicht. Eine 
Differenz ist gegebenenfalls in bar zu erbringen.



Einführung eines Mustergesellschaftsvertrags
Für unkomplizierte Standardgründungen (u. a. Bargründung, maximal drei Gesellschafter) wird als Anlage 
zum GmbHG ein Mustergesellschaftsvertrag (nebst Muster für die Handelsregisteranmeldung) zur 
Verfügung gestellt. Bei Verwendung dieses Musters ist keine notarielle Beurkundung des 
Gesellschaftsvertrags, sondern nur eine öffentliche Beglaubigung der Unterschriften erforderlich.

Beschleunigung der Registereintragung

  Bei Gesellschaften, deren Unternehmensgegenstand genehmigungspflichtig ist, wird das 
Eintragungsverfahren vollständig von der verwaltungsrechtlichen Genehmigung abgekoppelt. 
Dementsprechend sind keine Genehmigungsurkunden mehr beim Registergericht einzureichen.

  Bei Gründung von Ein-Personen-GmbHs wird künftig auf die Stellung besonderer 
Sicherheitsleistungen verzichtet.

  Bei der Gründungsprüfung kann das Gericht nur noch dann Nachweise verlangen, wenn es bezüglich 
der ordnungsgemäßen Kapitalaufbringung erhebliche Zweifel hat. Bei Sacheinlagen wird die 
Werthaltigkeitskontrolle auf die Frage beschränkt, ob eine „nicht unwesentliche“ Überbewertung 
vorliegt.

Modernisierung des GmbH-Rechts: Erhöhung der Attraktivität der GmbH 
als Rechtsform
Zur Erhöhung der Attraktivität der GmbH als am Markt tätiges Unternehmen sind im Wesentlichen 
folgende Regelungen vorgesehen:
Verlegung des Verwaltungssitzes ins Ausland
Zum Ausgleich von Wettbewerbsnachteilen gegenüber EU-Auslandsgesellschaften soll es deutschen 
Gesellschaften ermöglicht werden, einen Verwaltungssitz zu wählen, der nicht notwendig mit dem 
Satzungssitz übereinstimmt. Deutsche Konzerne können danach zukünftig ihre Auslandstöchter in der 
Rechtsform der vertrauten GmbH führen.
Mehr Transparenz bei Gesellschaftsanteilen
Nach dem Vorbild des Aktienregisters soll künftig nur derjenige als Gesellschafter gelten, der in die 
Gesellschafterliste eingetragen ist. So kann lückenlos und einfach nachvollzogen werden, wer hinter der 
Gesellschaft steht. Der eintretende Gesellschafter erhält einen Anspruch darauf, in die Liste eingetragen 
zu werden.
Gutgläubiger Erwerb von Gesellschaftsanteilen
Die Gesellschafterliste dient als Anknüpfungspunkt für einen gutgläubigen Erwerb von Geschäftsanteilen. 
Wer einen Geschäftsanteil erwirbt, darf künftig darauf vertrauen, dass die in der Gesellschafterliste 
verzeichnete Person auch wirklich Gesellschafter ist.
Sicherung des Cash-Pooling
Cash-Pooling ist ein Instrument zum Liquiditätsausgleich zwischen den Unternehmensteilen im Konzern, 
wobei Mittel von den Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft zu einem gemeinsamen 
Cash-Management geleitet werden. Im Gegenzug erhalten die Tochtergesellschaften 
Rückzahlungsansprüche gegen die Muttergesellschaft. Zukünftig kann eine Leistung der Gesellschaft an 
einen Gesellschafter dann nicht als verbotene Auszahlung von Gesellschaftsvermögen gewertet werden, 
wenn ein reiner Aktivtausch vorliegt.
Deregulierung des Eigenkapitalersatzrechts
Das Eigenkapitalersatzrecht soll erheblich vereinfacht und grundlegend dereguliert werden. Eine 
Unterscheidung zwischen „kapitalersetzenden“ und „normalen“ Gesellschafterdarlehen wird es nicht mehr 
geben.

Modernisierung des GmbH-Rechts: Missbrauchsbekämpfung
Zur Bekämpfung von Missbräuchen sind insbesondere folgende Regelungen geplant:

  Zur Beschleunigung der Rechtsverfolgung gegenüber Gesellschaftern muss zukünftig in das 
Handelsregister eine inländische Geschäftsanschrift eingetragen werden. Wenn unter dieser 
Anschrift eine Zustellung faktisch unmöglich ist, wird die Möglichkeit verbessert, gegenüber juristischen 
Personen eine öffentliche Zustellung im Inland zu bewirken.



  Im Falle der Führungslosigkeit der Gesellschaft werden die Gesellschafter verpflichtet, bei 
Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen. Hat die Gesellschaft 
keinen Geschäftsführer mehr, muss jeder Gesellschafter bei Kenntnis vom Insolvenzgrund oder von 
der Führungslosigkeit an deren Stelle Insolvenzantrag stellen.

  Das an Geschäftsführer gerichtete Verbot von Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bzw. 
nach Feststellung der Überschuldung wird erweitert. Es soll zukünftig auch bei Zahlungen gelten, die 
zur Zahlungsunfähigkeit führen, wenn dies bei sorgfältiger Geschäftsführung erkennbar war.

  Die bisherigen Ausschlussgründe für Geschäftsführer werden um Verurteilungen wegen 
Insolvenzverschleppung, falscher Angaben und unrichtiger Darstellung sowie Verurteilungen auf Grund 
allgemeiner Straftatbestände mit Unternehmensbezug erweitert.

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

  für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist,

  die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft,

  der Schuldner die Leistung verweigert,

  besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen.
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen.
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz.
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres.
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2005:
Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

1.7. bis 31.12.2005 1,17 % 6,17 % 9,17 %
1.1. bis 30.6.2006 1,37 % 6,37 % 9,37 %
1.7. bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 % 9,95 %
1.1. bis 30.6.2007 2,70 % 7,70 % 10,70 %
1.7. bis 31.12.2007 3,19 % 8,19 % 11,19 %

Entwicklung eines Krankenhausfinanzierungssystems keine 
gemeinnützige Tätigkeit
Eine zum Zwecke der Entwicklung von Krankenhausfinanzierungssystemen gegründete GmbH verfolgte 
nach ihrer Satzung ausschließlich gemeinnützige Zwecke und beantragte die Befreiung von der 
Körperschaftsteuer. Das Finanzamt verneinte die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wegen fehlender 
Selbstlosigkeit und setzte Körperschaftsteuer fest. Der Bundesfinanzhof bestätigte dies.
Begründet wird die Entscheidung damit, dass es unabhängig von der Regelung in der Satzung darauf 
ankommt, welche Tätigkeit eine Gesellschaft tatsächlich ausübt. Nur die unmittelbare Förderung von 
gemeinnützigen Zwecken führt zur Steuerbegünstigung. Die Entwicklung eines 
Krankenhausfinanzierungssystems erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Die Leistungen werden im 
unternehmensberatenden Bereich erbracht und die Gesellschaft ist insoweit nur als Hilfsperson 
anzusehen.



Vertrauensschutz gilt nicht bei nachträglicher Änderung der 
Rechtsprechung
Bei der Änderung eines Steuerbescheids darf eine geänderte Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs nicht 
zu Ungunsten eines Steuerbürgers berücksichtigt werden.
Auf diese so genannte Vertrauenschutzregelung wollte sich ein Freiberufler gegenüber dem Finanzamt 
berufen. Dieses hatte in einem ersten Steuerbescheid einen Sachverhalt auf Grund der bisherigen 
Rechtsprechung zu Gunsten des Freiberuflers gewürdigt. Später änderte das Finanzamt seine 
Rechtsauffassung und forderte in einem zweiten Bescheid Steuern nach. Der Freiberufler legte Einspruch 
ein. Während dieses Einspruchverfahrens änderte der Bundesfinanzhof - in einem anderen Verfahren -
seine Rechtsprechung zu dem streitigen Sachverhalt. Das Finanzamt lehnte den Einspruch des 
Freiberuflers unter Hinweis auf dieses neue Urteil als unbegründet ab.
Hiergegen erhob der Freiberufler Klage. Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht und entschied, 
dass die Vertrauenschutzregelung hier nicht gelte, weil sich die Rechtsprechung während des 
Einspruchsverfahrens geändert hatte.

Abgeltungsteuer bei Kapitaleinkünften ab 2009
Im Rahmen der Änderungen der Unternehmensteuern wird die Besteuerung der Kapitaleinkünfte im 
Privatvermögen reformiert. Diese Einkünfte werden mit einheitlich 25 % besteuert. Soweit die 
Kapitalertragsteuer an der Quelle von ebenfalls 25 % einbehalten wurde, ist die Einkommensteuer mit dem 
Steuerabzug abgegolten. Das bisher gültige Halbeinkünfteverfahren fällt weg.
Neben Zinsen und Dividenden fallen auch die Gewinne aus der Veräußerung von Kapitalanlagen unter die 
Kapitaleinkünfte und damit unter die Abgeltungsteuer, soweit diese nach dem 31.12.2008 erworben 
werden. Veräußerungsgewinne aus „Alt-Kapitalanlagen“ sind nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist 
weiterhin steuerfrei.
Auf Antrag des Steuerpflichtigen greift die Abgeltungsteuer nicht, sondern die Kapitaleinkünfte werden im 
Veranlagungsverfahren dem persönlichen Steuersatz unterworfen (Veranlagungsoption). Sowohl bei der 
Veranlagung als auch bei der Abgeltungsteuer kommt nur der Sparer-Pauschbetrag von 801 € (bei 
zusammen veranlagten Ehegatten 1.602 €) zum Ansatz. Ein Abzug der tatsächlichen Werbungskosten ist 
ausgeschlossen.
Wegen des besonderen Steuersatzes von 25 % können Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit positiven 
Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Die Verluste aus Kapitalvermögen werden 
vorgetragen und mit positiven Kapitaleinkünften der Folgejahre verrechnet. Verluste aus Aktienverkäufen 
können allerdings nur mit Gewinnen aus Aktienverkäufen verrechnet werden.

Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung mindern nicht den 
Bruttoarbeitslohn
Arbeitnehmeranteile zur Gesamtsozialversicherung (Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung) 
kürzen nicht den Bruttoarbeitslohn eines Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber ist hinsichtlich der 
Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung lediglich Schuldner gegenüber den 
Sozialversicherungsträgern und zur Abführung der dem Arbeitnehmer einzubehaltenden Lohnbestandteile 
verpflichtet. Mit der Abführung an die Sozialversicherungsträger durch den Arbeitgeber gelten diese 
Lohnbestandteile als beim Arbeitnehmer zugeflossen. Er erwirbt durch die Zahlung einen eigenen 
Rechtsanspruch gegenüber den Sozialversicherungsträgern.
Diese Grundsätze ergeben sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs.

Auch Ablösung einer Pensionszusage ist Zufluss von Arbeitslohn
Kann ein Arbeitnehmer verlangen, dass ihm eine von seinem Arbeitgeber erteilte Pensionszusage 
ausgezahlt wird, fließt ihm der Betrag zum Zeitpunkt der Auszahlung als Arbeitslohn zu. Nach einer
Entscheidung des Bundesfinanzhofs gilt dies auch, wenn er verlangen kann, den Betrag zwecks 
Übernahme der Pensionsverpflichtung auf einen Dritten zu übertragen. Es handelt sich in diesem Fall 
lediglich um eine vom Arbeitnehmer veranlasste Verwendung des Auszahlungsanspruchs.
Für die Versteuerung steht dem Arbeitnehmer die besondere Tarifermäßigung zu.

Aufwendungen für Segelyachten und Oldtimer-Flugzeuge nicht als 
Betriebsausgaben abzugsfähig
Aufwendungen für eine Segelyacht oder ein Oldtimer-Flugzeug sind nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs nicht als Betriebsausgaben abzugsfähig. Nach den Vorschriften des 
Einkommensteuergesetzes dürfen Aufwendungen für die Anschaffung und den Unterhalt von 



Segelyachten sowie für ähnliche Zwecke den Gewinn nicht mindern. Der Unterhalt von Sportflugzeugen 
sei als ein „ähnlicher Zweck“ zu qualifizieren.
Mit dem generellen Abzugsverbot sollen Abgrenzungsschwierigkeiten zwischen dem betrieblichen Bereich 
und der privaten Lebensführung ausgeschlossen werden. Das Verbot ist auf alle Fälle der Nutzung im 
Rahmen sportlicher Betätigung, der Unterhaltung von Geschäftsfreunden, der Freizeitgestaltung oder der 
Nutzung für Repräsentationszwecke anwendbar. Auch der Einsatz einer Yacht oder eines 
Oldtimer-Flugzeugs für Werbezwecke des Unternehmens führt zu keiner anderen Beurteilung. Allein die 
Möglichkeit der Nutzung zu privaten Zwecken führt zu dem generellen Abzugsverbot.
Auch eine Nutzung der o. g. Wirtschaftsgüter für eine den betrieblichen Mitarbeitern zur Verfügung 
stehende Sozialstation führt nicht zur Anerkennung der darauf entfallenden Betriebsausgaben. Eine 
Sozialstation liegt nur vor, wenn die Einrichtung ausschließlich von Betriebsangehörigen genutzt wird. 
Diese Voraussetzung ist aber für eine Segelyacht oder ein Oldtimer-Flugzeug nicht gegeben. Bei ihnen 
wird eine private (zumindest Mit-) Benutzung unterstellt. Die typisierenden Voraussetzungen zur 
Anerkennung derartiger Aufwendungen als Betriebsausgaben liegen folglich nicht vor.

Befristeter dinglicher Nießbrauch erlischt nicht am Ende der Laufzeit
Ein dinglich gesicherter Nießbrauchsanspruch erlischt am Ende der Laufzeit. Demgegenüber hat die 
Befristung des schuldrechtlichen Nutzungsvertrags lediglich zur Folge, dass die Wirkungen dieses 
Rechtsgeschäfts enden.
Wird nach Ablauf der Frist ausdrücklich oder konkludent handelnd zwischen den Vertragsparteien das 
Fortbestehen des schuldrechtlichen Nutzungsrechts vereinbart, sind die Einkünfte weiterhin dem 
Nutzungsberechtigten zuzurechnen. Für die Anerkennung des fortgesetzten Vertragsverhältnisses kommt 
es darauf an, dass der Berechtigte Träger der Rechte und Pflichten aus dem Miet- oder Pachtvertrag 
bleibt. Die maßgeblichen wirtschaftlichen Dispositionsbefugnisse müssen weiterhin bei ihm liegen, er muss 
die Vermietertätigkeit selbst wirtschaftlich ausüben. Eine Grundbucheintragung ist für das Fortbestehen 
des schuldrechtlich vereinbarten Nutzungsvertrags nicht erforderlich.
Vorstehende Grundsätze ergeben sich aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs.

Besteuerung von ausländischen Künstlern im Inland
Ein in den Niederlanden wohnender Musiker erhielt 1996 für einen einmaligen Radioauftritt in Deutschland 
ein Honorar von 6.000 DM. Hiervon hielt der Radiosender 25 % Abzugsteuer für ausländische Künstler ein 
und führte diese an das Finanzamt ab. In den Niederlanden hatte der Musiker ein Einkommen von 
umgerechnet 55.000 DM. Weil sein Einkommen in Deutschland unter dem sog. Grundfreibetrag lag, 
beantragte er beim Finanzamt die Erstattung der gezahlten Abzugsteuern im Rahmen einer 
Einkommensteuerveranlagung. Das lehnte das Finanzamt ab. Der Musiker klagte dagegen.
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Das Gericht entschied, dass der Musiker eine 
Veranlagung nur beantragen könne, wenn sein Einkommen in Deutschland mindestens 90 % seines 
Gesamteinkommens betragen würde. Das war nicht der Fall.
Hinweis: Das Urteil betrifft das Jahr 1996. Seit 2002 gibt es eine sog. Beitreibungs-Richtlinie, in der die 
Geltendmachung von Steuerforderungen für die Finanzbehörden im EG-Gebiet erleichtert wurde. Der 
Europäische Gerichtshof hat bereits zu erkennen gegeben, dass er die Abzugsteuer für nicht gerechtfertigt 
hält.

Einkommensteuerbescheid kein Grundlagenbescheid für 
Kindergeldfestsetzung
Die Familienkasse hatte die Kindergeldfestsetzung aufgehoben, nachdem sich aus dem 
Einkommensteuerbescheid der Tochter ergab, dass die Einkünfte den Grenzbetrag (2007 = 7.680 €) 
überschritten hatten. Im Rahmen des Einspruchsverfahrens legten die Eltern einen geänderten 
Einkommensteuerbescheid des Kindes vor, der höhere Werbungskosten enthielt, die zu einem 
Unterschreiten des Grenzbetrags führten.
Das Finanzgericht lehnte die Berücksichtigung dieser Werbungskosten für die Ermittlung der Einkünfte im 
Kindergeldverfahren ab, weil die vom Finanzamt im Einkommensteuer-Veranlagungsverfahren 
berücksichtigten Werbungskosten nicht in der Form hätten anerkannt werden dürfen (Familienheimfahrten, 
Berücksichtigung eines Computers zu 100 %, Peripheriegeräte in voller Höhe usw.).
Der Bundesfinanzhof sah dies auch so. Die Familienkasse habe die Einkünfte und Bezüge selbstständig 
und ohne Bindung an den Inhalt eines für das Kind ergangenen Einkommensteuerbescheids zu ermitteln. 
Deshalb stelle der Einkommensteuerbescheid keinen Grundlagenbescheid für die Kindergeldfestsetzung 
dar.



Gemischte Tätigkeit einer Anwaltskanzlei hat „Abfärbewirkung“
Erzielt eine freiberuflich tätige Personengesellschaft auch Einnahmen aus einer gewerblichen Tätigkeit, so 
haben diese „Abfärbewirkung“. Dies bedeutet, dass die Einkünfte insgesamt als solche aus 
Gewerbebetrieb zu behandeln sind und damit gewerbesteuerpflichtig werden.
Der Bundesfinanzhof war mit dem Fall einer Rechtsanwalts-GbR befasst, die neben ihrer eigentlichen 
Tätigkeit treuhänderische Aufgaben im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften übernommen hatte. 
Dabei war einer von drei Gesellschaftern als Treuhänder tätig geworden und hatte dafür eine Vergütung 
erhalten. Streitig war, ob diese Vergütung der Gesellschaft oder aber dem Gesellschafter als Einzelperson 
zuzurechnen war. Das Gericht machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass bei einer Einzelperson 
eine getrennte Beurteilung der Tätigkeiten möglich ist. Das gilt auch für eine zweite Personengesellschaft, 
die neben der freiberuflichen eine gewerbliche Tätigkeit ausübt.
Wenn jedoch gewerbliche Einkünfte der Freiberufler-GbR zuzurechnen sind, kommt es zur so genannten 
Abfärbung.

Gesetz zur Schaffung von REITs in Kraft getreten
Rückwirkend zum 1. Januar 2007 ist das deutsche REIT-Gesetz in Kraft getreten. Ein REIT (Real Estate 
Investment Trust) ist eine börsennotierte Immobilien-Aktiengesellschaft mit einem beschränkten 
Unternehmensgegenstand. REITs dürfen in- und ausländisches unbewegliches Vermögen zum Zwecke 
der Vermietung, Verpachtung und des Leasings erwerben und verwalten. Ausgenommen sind 
Bestandsmietwohnimmobilien. Dies sind solche, die überwiegend Wohnzwecken dienen und vor dem 
1.1.2007 erbaut worden sind.
Die REIT-Aktiengesellschaft ist unter folgenden Voraussetzungen von der Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer befreit:

  sie hat Sitz und Geschäftsleitung im Inland

  sie ist börsennotiert und es besteht eine dauerhafte Streubesitzquote von 15 %

  kein Anleger hält direkt 10 % oder mehr der Aktien

  bis zum Ende des folgenden Geschäftsjahres werden mindestens 90 % des ausschüttungsfähigen 
Gewinns an die Aktionäre ausgeschüttet.

Als Anreiz, unbewegliches Vermögen auf einen REIT zu übertragen, wird die sog. „Exit Tax“ eingeführt. 
Dabei werden die bei einer Übertragung aufgedeckten stillen Reserven in den Jahren 2007 bis 2010 nur 
zur Hälfte besteuert. Voraussetzung ist, dass die veräußerten Grundstücke am 1. Januar 2007 mindestens 
fünf Jahre zum Anlagevermögen eines inländischen Betriebsvermögens des Veräußerers gehört haben.
Die Steuerfreistellung auf der Gesellschaftsebene zieht die volle Besteuerung ohne Berücksichtigung des 
Halbeinkünfteverfahrens auf der Ebene der Anteilsinhaber nach sich. Ein Privatanleger erzielt aus den 
Ausschüttungen des REITs Einkünfte aus Kapitalvermögen. Werden die Aktien im Betriebsvermögen 
gehalten, sind die Ausschüttungen als gewerbliche Einkünfte zu behandeln, die der Gewerbesteuer 
unterliegen. Der Ausgleich von Verlusten aus Beteiligungen an einer REIT-Aktiengesellschaft darf nur mit 
positiven Einkünften aus ebensolchen Beteiligungen erfolgen.

Gewerbliche Prägung einer vermögensverwaltenden 
Personengesellschaft auch bei Beteiligung einer ausländischen 
Kapitalgesellschaft
Die vermögensverwaltende Tätigkeit einer Personengesellschaft ist nicht als Gewerbebetrieb anzusehen. 
Ihre Gesellschafter erzielen Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalvermögen. 
Demgegenüber gilt die mit der Erzielung von Einkünften verbundene Tätigkeit einer Personengesellschaft 
dann als Gewerbebetrieb, wenn die persönlich haftenden Gesellschafter dieser Gesellschaft 
ausschließlich eine oder mehrere Kapitalgesellschaften sind.
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs kann auch eine ausländische Kapitalgesellschaft die 
Personengesellschaft gewerblich prägen. Voraussetzung ist lediglich, dass die ausländische 
Kapitalgesellschaft nach ihrem im Ausland geregelten Aufbau und ihrer wirtschaftlichen Gestaltung einer 
inländischen Kapitalgesellschaft entspricht. Es genügt, wenn sie nach ihrer rechtlichen und wirtschaftlichen 
Struktur einer inländischen Kapitalgesellschaft gleichsteht. Dabei ist unerheblich, ob es sich bei der 
vermögensverwaltenden Personengesellschaft um eine in- oder ausländische Personengesellschaft 
handelt. Bei letzterer ist allerdings Voraussetzung, dass sie nach ihrem rechtlichen Aufbau und ihrer 
wirtschaftlichen Gestaltung einer inländischen Personengesellschaft entspricht.
Scheidet aus einer derartigen Ein-Personen-GmbH & Co. KG die Komplementärkapitalgesellschaft aus, 
verliert der als Gewerbebetrieb fingierende vermögensverwaltende Betrieb der Kommanditgesellschaft 



seine gewerbliche Prägung. Dem einzigen Kommanditisten wächst das Vermögen der Gesellschaft im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge an, es wird sein Privatvermögen. Zukünftig erzielt er Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung. Die Beendigung der gewerblichen Tätigkeit der Kommanditgesellschaft mit 
dem Übergang des Betriebsvermögens in das Privatvermögen entspricht wirtschaftlich einer 
Betriebsaufgabe. Folglich sind die in der Gesellschaft schlummernden stillen Reserven aufzulösen und bei 
dem Gesellschafter der Einkommensteuer zu unterwerfen.

Gutachtenkosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von 
GmbH-Anteilen
Ob Gutachtenkosten im Zusammenhang mit der Anschaffung von GmbH-Anteilen Werbungskosten oder 
Anschaffungsnebenkosten sind, ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, wie der nachfolgende Fall zeigt.
Ein als Arbeitnehmer tätiger Ingenieur wollte sich selbstständig machen oder Anteile an einer GmbH 
erwerben. Eine GmbH, an der er sich beteiligen wollte, forderte eine Finanzierungszusage. Die 
angesprochene Bank verlangte ein Gutachten über die Gesellschaft. Nachdem die Finanzierung durch 
eine andere Bank gesichert war, erwarb der Ingenieur Anteile an der GmbH und machte die 
Gutachtenkosten sowie Reisekosten als Werbungskosten geltend.
Der Bundesfinanzhof entschied, dass sämtliche Aufwendungen Anschaffungsnebenkosten der 
GmbH-Anteile waren, weil sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den Kaufverhandlungen über die 
konkrete Beteiligung standen.

Mietereinbauten sind selbstständig übertragbare Wirtschaftsgüter
Vater und Sohn betrieben als Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) eine Freiberuflerpraxis. Der Vater 
hatte an dem ihm gehörenden und von der Freiberuflerpraxis genutzten Gebäude größere Umbauarbeiten 
durchführen lassen. Sie wurden als Mietereinbauten behandelt. Die Abschreibungen wurden vom Vater im 
Rahmen seines Sonderbetriebsvermögens geltend gemacht. Durch seinen Tod ging das Gebäude im 
Wege der Erbfolge auf die Mutter über. Unter Auflösung der stillen Reserven wurde das Gebäude aus dem 
Sonderbetriebsvermögen des Vaters entnommen.
Zu den Mietereinbauten vertrat das Finanzamt die Auffassung, es handle sich um wesentliche 
Bestandteile des Gebäudes, die zum Todeszeitpunkt zusammen mit dem Grundstück entnommen worden 
waren. Abschreibungen auf die Mietereinbauten könnten von dem die Freiberuflerpraxis fortführenden 
Sohn nach dem Tod seines Vaters nicht mehr geltend gemacht werden. Demgegenüber war der Sohn der 
Meinung, er habe das wirtschaftliche Eigentum an den Mietereinbauten erworben. Deshalb sei er auch 
berechtigt, weiterhin die Abschreibungen geltend zu machen.
Der Bundesfinanzhof folgte der Rechtsauffassung des Sohns. Dem Nutzer wird durch den zivilrechtlichen 
Eigentümer der Besitz an den Einbauten eingeräumt. Außerdem hat er einen Wertersatzanspruch. Aus 
diesen Gründen sind die Einbauten als selbstständige materielle Wirtschaftsgüter anzusehen und können 
einzeln bewertet werden. Folglich geht der Wert eines Praxisumbaus mit dem Erbfall nicht zwangsläufig 
und endgültig unter.
Ob Mietereinbauten und Gebäude in der Hand des Erben zu einem einheitlichen Wirtschaftsgut 
verschmelzen, hängt von dem Nutzungs- und Funktionszusammenhang ab. Wird die bisherige betriebliche 
Nutzung eingestellt, verschmelzen beide zu einem einheitlichen Wirtschaftsgut. Bleibt die frühere 
betriebliche Nutzung jedoch erhalten, bleibt auch das Wirtschaftsgut Mietereinbauten als selbstständiges 
Wirtschaftsgut bestehen.
Mietereinbauten sind als selbstständige Wirtschaftsgüter auch auf Dritte übertragbar. Es spielt keine Rolle, 
ob sie als Scheinbestandteil oder wesentlicher Bestandteil des Gebäudes anzusehen sind. Allein 
entscheidend ist, dass die Substanz und das Nutzungspotenzial des Wirtschaftsguts übertragen werden. 
Dabei muss der zivilrechtliche Eigentümer für die gewöhnliche Nutzungsdauer von einer Einwirkung auf
das Wirtschaftsgut ausgeschlossen sein und der Erwerber das uneingeschränkte Nutzungs- und 
Verfügungsrecht über die Mietereinbauten erhalten. Ist das Nutzungsrecht befristet oder kündbar, reicht es 
für die Übertragbarkeit aus, wenn dem Nutzenden für den Fall des Herausgabeverlangens durch den 
zivilrechtlichen Eigentümer ein Wertersatzanspruch zusteht.
Bei der Bemessung der Abschreibungen ist zu prüfen, ob der Erwerber die Einbauten entgeltlich oder 
unentgeltlich erworben hat. Für den Fall des entgeltlichen Erwerbs sind AfA-Bemessungsgrundlage die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, im Fall des unentgeltlichen Erwerbs ist dies der Teilwert.

Unternehmensteuerreform 2008 - Entlastungen bei der Einkommensteuer
Mit der Reform der Unternehmensteuer will die Koalition die steuerliche Attraktivität Deutschlands 
erhöhen. Bei der Einkommensteuer kommt es zu folgenden wesentlichen Entlastungen:



  Einzelunternehmer und Mitunternehmer, deren Gewinnanteil mehr als 10 % beträgt oder 10.000 € 
übersteigt, können auf Antrag den nicht entnommenen Gewinn ganz oder teilweise mit einem Sonder-
Steuersatz von 28,25 % versteuern. Begünstigt sind nur Gewinne, die durch 
Betriebsvermögensvergleich ermittelt werden. Einnahmen-Überschuss-Rechner können von der 
Thesaurierungsbegünstigung nicht profitieren. Wird der begünstigte Gewinn später entnommen, 
findet eine Nachversteuerung mit 25 % statt.

  Die Ansparabschreibung und Existenzgründerrücklage werden durch den Investitionsabzugsbetrag
ersetzt. Bis zu 40 % der künftigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines abnutzbaren, 
beweglichen (nicht zwingend neuen) Wirtschaftsguts des Anlagevermögens können (außerhalb der 
Bilanz) Gewinn mindernd abgezogen werden. Die Summe der Abzugsbeträge der letzten vier Jahre 
darf je Betrieb 200.000 € nicht übersteigen. Der Investitionsabzugsbetrag kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn das Betriebsvermögen von bilanzierenden Gewerbetreibenden oder 
Freiberuflern am Ende des Abzugsjahres 235.000 € nicht übersteigt, oder wenn der Gewinn von 
Einnahmen-Überschuss-Rechnern ohne Berücksichtigung des Abzugsbetrags bis 100.000 € beträgt. 
Weiterhin muss die Anschaffung oder Herstellung des Wirtschaftsguts in den dem Abzugsjahr 
folgenden drei Wirtschaftsjahren erfolgen. In den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen muss 
das begünstigte Wirtschaftsgut seiner Funktion nach benannt werden. Es sind auch Verbleibens- und 
Nutzungsvoraussetzungen zu beachten.

  Unabhängig davon, ob ein Investitionsabzugsbetrag in Anspruch genommen wurde, können Betriebe 
für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens im Jahr der Anschaffung und in den 
vier Folgejahren Sonderabschreibungen bis zu insgesamt 20 % der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten vornehmen. Voraussetzung ist, dass die o. g. Grenzen des Betriebsvermögens 
bzw. des Gewinns nicht überschritten werden und das Wirtschaftsgut in den ersten zwei Jahren in 
einer inländischen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich betrieblich 
genutzt wird.

  Da die Gewerbesteuer nicht mehr als Betriebsausgabe abgezogen werden kann, wird der Faktor für 
die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8 erhöht. Die 
Steuerermäßigung darf die tatsächlich zu zahlende Gewerbesteuer nicht mehr übersteigen.

Unternehmensteuerreform 2008 - Gegenfinanzierung bei der 
Einkommensteuer
Das Gesetz zur Unternehmensteuerreform sieht zur Finanzierung der entlastenden Maßnahmen eine 
Verbreiterung der Bemessungsgrundlage vor:

  Die Gewerbesteuer und die darauf entfallenden Nebenleistungen, z. B. Zinsen, sind nicht mehr als 
Betriebsausgabe abziehbar.

  Bei abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 
angeschafft oder hergestellt werden, kommt es zu Abschreibungsbeschränkungen:

  Die degressive Abschreibung ist nicht mehr zulässig.

  Bei Gewinneinkünften müssen die geringwertigen Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden, 
wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten des einzelnen Wirtschaftsguts 150 € nicht 
übersteigen. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € 
bis zu 1.000 € wird ein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, der gleichmäßig über 
fünf Jahre gewinnmindernd aufzulösen ist.

  Das Halbeinkünfteverfahren wird ab dem Veranlagungszeitraum 2009 zum „Teileinkünfteverfahren“, 
wobei die Steuerfreistellung auf 40 % reduziert wird. Das „Teileinkünfteverfahren“ wird nur noch auf 
Kapitaleinkünfte im betrieblichen Bereich von Personenunternehmen sowie auf die Veräußerung von 
wesentlichen Anteilen an Kapitalgesellschaften angewendet. Beim Privatvermögen greift künftig die 
Abgeltungssteuer.

  Durch die Zinsschranke soll der Zinsaufwand zur Vermeidung unerwünschter Steuergestaltungen nur 
noch begrenzt abziehbar sein. Eine Beschränkung auf Finanzierungen durch Gesellschafter gibt es 
nicht mehr. Erfasst werden alle Formen der Fremdfinanzierung, insbesondere Bankdarlehen. 
Zinsaufwendungen eines Betriebs sind in Höhe des Zinsertrags unbeschränkt abziehbar. Darüber 
hinaus können bis zu 30 % des Gewinns - bereinigt um Zinsaufwendungen, Zinserträge, Steuern und 
Abschreibungen - abgezogen werden. Nicht abziehbarer Zinsaufwand wird in die folgenden 
Wirtschaftsjahre vorgetragen. Die Zinsschranke findet keine Anwendung, wenn



  der negative Zinssaldo weniger als 1 Mio. € (Freigrenze) beträgt,

  der Betrieb nicht Teil eines Konzerns ist (sog. „Konzernklausel“), oder

  die Eigenkapitalquote eines Konzernbetriebs die Quote des Konzerns nicht unterschreitet (sog. 
„Escapeklausel“).

Veräußerungsfreibetrag nur nach Vollendung des 55. Lebensjahres
Zu den steuerpflichtigen Einkünften gehört auch der Gewinn aus der Veräußerung von Betrieben oder 
Teilbetrieben. Veräußerungsgewinne (oder Aufgabegewinne) werden begünstigt durch einen Freibetrag 
und durch die Fünftelmethode bzw. durch einen ermäßigten Steuersatz. Der Freibetrag von maximal 
45.000 € wird nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster nur gewährt, wenn der Veräußerer bei 
Veräußerung bzw. Aufgabe des Betriebs das 55. Lebensjahr vollendet hat. Abzustellen ist bei der 
Betriebsveräußerung auf den Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen Eigentums und in den Fällen 
der Betriebsaufgabe auf den Beginn der Betriebsaufgabe.
Der Freibetrag mindert sich um den Betrag, um den der Veräußerungsgewinn 136.000 € übersteigt. Der 
Freibetrag ist einem Veräußerer nur auf Antrag und nur einmal zu gewähren. Nicht verbrauchte Teile des 
Freibetrags können nicht bei einer anderen Veräußerung in Anspruch genommen werden.
Hinweis: Der Veräußerungsfreibetrag und die begünstigte Besteuerung werden auch gewährt, wenn der 
Veräußerer vor Vollendung des 55. Lebensjahres im sozialversicherungsrechtlichen Sinne dauernd 
berufsunfähig ist.

Die Hälfte der Miet- und Pachtzinsen ist dem Gewerbeertrag 
hinzuzurechnen, wenn der Verpächter nicht zur Gewerbesteuer 
herangezogen wird
Dem Gewinn aus Gewerbebetrieb ist die Hälfte der Miet- und Pachtzinsen für die Benutzung der nicht in 
Grundbesitz bestehenden Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens hinzuzurechnen. Werden die Miet- und 
Pachtzinsen beim Verpächter zur Gewerbesteuer herangezogen, entfällt die Hinzurechnung beim Pächter, 
wenn der Gesamtbetrag der gezahlten Miet- und Pachtzinsen 125.000 € nicht übersteigt.
Eine GmbH hatte von einem gemeinnützigen Verein Druckmaschinen für 7.400 € gepachtet. Das 
Finanzamt rechnete die Hälfte der Pachtzinsen dem Gewerbeertrag der GmbH hinzu.
Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. Ob der Verein einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (fort-) führte, 
war für die Entscheidung unbeachtlich. Maßgebend war die Tatsache, dass der gemeinnützige Verein 
nicht zur Gewerbesteuer herangezogen wurde.

Erbbauzinsen sind nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen
Der Bundesfinanzhof hat in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung entschieden, dass 
Erbbauzinsen nicht dem Gewerbeertrag hinzuzurechnen sind.
Ab 1.1.2008 gelten allerdings die neuen Vorschriften des Unternehmensteuerreformgesetzes. Danach 
kann es zu einer anteiligen Hinzurechnung kommen.

Unternehmensteuerreform 2008 - Änderungen bei der Gewerbesteuer
Von der Unternehmensteuerreform 2008 ist auch die Gewerbesteuer betroffen. Neben den Regelungen im 
Einkommensteuergesetz, wonach die Gewerbesteuer keine Betriebsausgabe mehr ist und im Gegenzug 
der Faktor für die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer von 1,8 auf 3,8 erhöht wird, 
kommt es zu folgenden Änderungen:

  Die Änderungen beim „Mantelkauf“ schlagen auf die gewerbesteuerlichen Verlustvorträge durch. 
Werden innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der Anteile oder 
Stimmrechte an einer Kapitalgesellschaft an einen Erwerber, eine diesem nahe stehende Person oder 
eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen übertragen, gehen die 
gewerbesteuerlichen Altverluste quotal bzw. vollständig unter.

  Bei der Berechnung der Gewerbesteuer kam für Personenunternehmen bisher auf den Gewerbeertrag 
ein Prozentsatz von 1 % bis 5 % (Steuermesszahl) in Staffelform zur Anwendung. Je 12.000 € 
Gewerbeertrag erhöhte sich die Messzahl um 1 %, so dass die Steuermesszahl von 5 % erst ab 
72.500 € galt. Der Freibetrag von 24.500 € bleibt bestehen. Der Staffeltarif wird bei gleichzeitiger 
Senkung auf die einheitliche Messzahl von 3,5 % abgeschafft.



  Die Hinzurechnungsvorschriften für die Überlassung von Geld- und Sachkapital werden 
vereinheitlicht und zusammengefasst. Erfasst werden u. a. alle Zinszahlungen für Darlehen (vorher nur 
Dauerschuldzinsen) und die Finanzierungsanteile aus Mieten, Pachten und Leasingraten. Aus der 
Summe, die sich aus den einzelnen Hinzurechnungstatbeständen ergibt, werden bei Gewährung eines 
Freibetrags von 100.000 € dem Gewinn aus Gewerbebetrieb 25 % der Summe hinzugerechnet. Die 
Summe wird insbesondere gebildet aus:

  Entgelten für Schulden einschließlich des Aufwands aus nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
entsprechenden gewährten Skonti oder wirtschaftlich vergleichbaren Vorteilen,

  bestimmten betrieblichen Renten und dauernden Lasten,

  Gewinnanteilen des stillen Gesellschafters,

  20 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der beweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,

  75 % der Miet- und Pachtzinsen (einschließlich Leasingraten) für die Benutzung der unbeweglichen 
Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens

  25 % der Aufwendungen für zeitlich befristete Überlassungen von Rechten (z. B. Lizenzen).

Pflichtwidrige Nicht-Einforderung von Stammeinlagen stellt eine 
verdeckte Gewinnausschüttung dar
Das Stammkapital einer GmbH muss mindestens 25.000 €, die Stammeinlage jedes Gesellschafters muss 
mindestens 100 € betragen. Von der Verpflichtung, Einlagen zu leisten, können die Gesellschafter nicht 
befreit werden. Es ist auch keine Aufrechnung zulässig. Die Zahlung der Einlage muss so erfolgen, dass 
die Mittel der GmbH zur freien Verfügung stehen. Freie Verfügbarkeit liegt vor, wenn die Leistungen der 
GmbH endgültig so zugeflossen sind, dass die Geschäftsführer sie rechtlich und tatsächlich für die GmbH 
verwenden können.
Verzichtet der Geschäftsführer gegenüber den Gesellschaftern pflichtwidrig auf die Einforderung der zu 
leistenden Mindesteinlage, kommt es bei der GmbH zu einer durch das Gesellschaftsverhältnis 
veranlassten verhinderten Vermögensmehrung. Dies führt nach einem Urteil des Niedersächsischen 
Finanzgerichts zu einer verdeckten Gewinnausschüttung an den Gesellschafter, die dieser zu versteuern 
hat.
Das Finanzgericht stellte außerdem klar, dass für die Einforderung der über die Mindesteinlage 
hinausgehenden Resteinlagen ein Beschluss der Gesellschafter - nicht der Geschäftsführer - erforderlich 
ist.

Dauerhafte Leerstände können Grundsteuer mindern
Das Bundesverwaltungsgericht hat sich der Auffassung des Bundesfinanzhofs angeschlossen, dass ein 
Grundsteuererlass nicht nur bei atypischen und vorübergehenden Ertragsminderungen in Betracht kommt, 
sondern auch dauerhafte, strukturell bedingte Ertragsminderungen erfassen kann.
Das Bundesverwaltungsgericht hatte 2001 entschieden, dass ein Grundsteuererlass wegen einer 
Ertragsminderung für Mietobjekte nicht in Betracht kommt, wenn diese auf die allgemeine Wirtschaftslage, 
d. h. auf einen so genannten strukturellen Leerstand zurückzuführen ist. Von einer solchen Situation seien 
alle Grundstückseigentümer betroffen. Deshalb komme nicht ein auf den Einzelfall bezogener Steuererlass 
in Betracht. Der geringere Wert eines Mietobjekts wegen Unvermietbarkeit könne nur bei einer 
Neufestsetzung des Einheitswerts berücksichtigt werden. Ein Grundsteuererlass sei deshalb nur in Fällen 
atypischer und vorübergehender Ertragsminderung zu gewähren.
Von dieser Rechtsprechung will der Bundesfinanzhof in einem von ihm zu entscheidenden Fall abweichen. 
In dem Verfahren vor dem Gemeinsamen Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes hat das 
Bundesverwaltungsgericht mitgeteilt, dass es an seiner bisherigen Rechtsprechung nicht festhält.

Besteuerung vertraglicher Mehrabführungen im Organschaftskonzern 
unzulässig
Steht eine Kapitalgesellschaft in einem Organschaftsverhältnis zu einer natürlichen Person, einer 
Personengesellschaft oder juristischen Person (Organträger), ist sie handelsrechtlich verpflichtet, ihren 
Gewinn an den Organträger abzuführen. Der Organträger ist verpflichtet, einen Verlust der 
Organgesellschaft auszugleichen. Steuerlich kann das dem Organträger zuzurechnende Einkommen von 
der handelsrechtlichen Gewinnabführung abweichen, z. B. wenn die Organgesellschaft Teile des Gewinns 



in eine Gewinnrücklage einstellt. Bei Mehr- und Minderabführungen sind in der Steuerbilanz des 
Organträgers aktive oder passive Ausgleichsposten zu bilden. Zweck der Ausgleichsposten ist es, die 
zweifache Besteuerung desselben Gewinns bzw. die doppelte Berücksichtigung eines Verlusts innerhalb 
des Organkreises zu vermeiden.
Der Bundesfinanzhof hat entgegen der Verwaltungsauffassung entschieden, dass die Auflösung der 
aktiven oder passiven Ausgleichsposten im Zeitpunkt der Veräußerung der Beteiligung an der 
Organgesellschaft durch den Organträger erfolgsneutral vorzunehmen ist. Für eine erfolgswirksame, also 
ggf. gewinnerhöhende Auflösung fehlt es an einer Rechtsgrundlage. Voraussetzung ist allerdings, dass 
der Ausgleichsposten wegen Mehr- oder Minderabführungen während des Bestehens des 
Organschaftsverhältnisses gebildet wurde. Wurde er in vororganschaftlicher Zeit gebildet, gelten von 
Gesetzes wegen Mehrabführungen als Gewinnausschüttungen und Minderabführungen als Einlagen.

Unternehmensteuerreform 2008 - Änderungen bei der Körperschaftsteuer
Kapitalgesellschaften sind nicht nur von Änderungen des Einkommensteuergesetzes, z. B. den geringeren 
Abschreibungsmöglichkeiten betroffen. Darüber hinaus sieht das Gesetz zur 
Unternehmensteuerreform 2008 Neuregelungen bei der Körperschaftsteuer vor:

  Die Körperschaftsteuer wird von 25 % auf 15 % des zu versteuernden Einkommens gesenkt.

  Die Zinsschranke gilt auch für Kapitalgesellschaften. Allerdings werden die Ausnahmen der 
Zinsschranke („Konzern- und Escapeklausel“) für Kapitalgesellschaften bei 
Gesellschafterfremdfinanzierungen modifiziert. Eine solche liegt vor, wenn die Finanzierung durch 
einen zu mehr als 25 % unmittelbar oder mittelbar beteiligten Anteilseigner, eine diesem nahe 
stehende Person oder einen Dritten (z. B. Bank) erfolgt, der auf den Anteilseigner oder die nahe 
stehende Person zurückgreifen kann. Die Zinsschranke kommt bei einer konzernfreien Körperschaft 
zur Anwendung, wenn die Vergütungen für Fremdkapital im Rahmen einer Gesellschafterfinanzierung 
mehr als 10 % der die Zinserträge übersteigenden Zinsaufwendungen betragen.

  Die Regelungen beim „Mantelkauf“ stellen nur noch auf den Anteilseignerwechsel ab. Eine 
Abzugsbeschränkung nicht genutzter Verluste tritt ein, wenn innerhalb von fünf Jahren mittelbar oder 
unmittelbar mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte an einer Kapitalgesellschaft an einen 
Erwerber oder diesem nahe stehende Person übertragen werden. Als ein Erwerber gilt auch eine 
Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten Interessen. Gehen mehr als 25 % aber höchstens 50 %
über, wird der Verlustabzug quotal versagt. Bei mehr als 50 % gehen die Altverluste vollständig unter. 
Das gleiche Schicksal wie die Verluste teilt der wegen der Zinsabzugsbeschränkung (Zinsschranke) 
entstandene Zinsvortrag.

Energieausweise ab 2008 Pflicht
Am 25.4.2007 ist die neue Energiesparverordnung (EnEV) von den zuständigen Ministerien beschlossen 
worden. Diese wird voraussichtlich im Herbst 2007 in Kraft treten.
Damit wird ab dem Jahr 2008 in verschiedenen Schritten der Energieausweis für Gebäude eingeführt. Es 
ist dann Pflicht, bei Verkauf oder Vermietung von Gebäuden und Wohnungen den Kauf- oder 
Mietinteressenten einen Energieausweis vorzulegen. Es wird so genannte bedarfs- und 
verbrauchsorientierte Ausweise geben. Die Wahl zwischen den Energieausweisarten wird für Gebäude, 
die vor 1978 gebaut wurden, eingeschränkt. Gebäude mit bis zu vier Wohnungen benötigen dann immer 
einen bedarfsorientierten Ausweis.
Beim bedarfsorientierten Ausweis wird der Energiebedarf des Gebäudes unter Normbedingungen beurteilt, 
unabhängig von Standort, Nutzung und Witterungseinflüssen. Zu den Beurteilungskriterien zählen 
Gebäudetyp, Baujahr und die Dämmeigenschaften des Gebäudes. Der verbrauchsorientierte Ausweis 
dagegen berücksichtigt ausschließlich den witterungsbereinigten Energieverbrauch des Objekts. Es 
werden dabei mindestens drei Abrechnungsperioden ausgewertet.
Unabhängig vom Baujahr kann bei Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen zwischen den Ausweisarten 
gewählt werden. Bereits seit dem Jahr 2002 besteht für Neubauten die Verpflichtung, bedarfsorientierte 
Energieausweise vorzuhalten.
Bereits jetzt besteht die Möglichkeit, Energieausweise auf der Grundlage der künftigen Verordnung 
auszustellen. Bei allen Ausweisen, die vor dem 1.1.2008 erstellt werden, kann die Ausweisart frei gewählt 
werden. Diese Ausweise sind ab dem Ausstellungsdatum zehn Jahre gültig.
Verstöße gegen die Energieeinsparverordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar. Wie diese sanktioniert 
werden, bleibt abzuwarten.



Neue Energiesparverordnung: Inhalte des Energieausweises
Die Energieausweise gemäß der neuen Energiesparverordnung enthalten die wesentlichen 
Gebäudedaten, die Energieklasse sowie Vergleichswerte und Modernisierungsempfehlungen. Ziel ist es, 
dem Eigentümer Empfehlungen über Verbesserungsmöglichkeiten am Gebäude aufzuzeigen.
Bei Neubauten werden die Planungsunterlagen zur Ermittlung der Bedarfswerte herangezogen. Bei 
Bestandsgebäuden werden Begehungen durchgeführt, alte Planungsunterlagen und Baubeschreibungen 
ausgewertet.
Zur Ausstellung der Verbrauchsausweise werden die nach Energieträgern aufgeteilten Brennstoffmengen, 
der Warmwasseranteil und der Klimafaktor zur Ermittlung des zeitlichen und klimabereinigten 
Energieverbrauchs herangezogen. Dabei sind mindestens drei Abrechungsperioden zu berücksichtigen.
Für Neubauten sind zur Ausstellung von Energiebedarfsausweisen so genannte Bauvorlageberechtigte 
sowie Sachverständige berechtigt, z. B. staatlich anerkannte Sachverständige für Schall- und 
Wärmeschutz. Bei Bestandsgebäuden sind Absolventen von Hoch- und Fachhochschulen mit den 
Fachrichtungen Architektur, Hochbau, Bauingenieurwesen sowie verschiedener anderer Fachrichtungen 
zur Erstellung berechtigt. Ebenfalls berechtigt sind Handwerksmeister des Bau- und 
Installationshandwerks sowie Schornsteinfeger.
Die Kosten für die Ausweise sind zwischen den Parteien frei verhandelbar. Diese werden für den 
verbrauchsorientierten Ausweis im Minimum zwischen 40 und 60 € und für den Bedarfsausweis zwischen 
80 und 120 € liegen.

Neue Energiesparverordnung: Welcher Energieausweis ist ratsam?
Bei der Entscheidung zwischen dem verbrauchs- oder bedarfsorientierten Ausweis sind verschiedene 
Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Der verbrauchsorientierte Ausweis sollte gewählt werden, wenn in den 
vergangenen drei Jahren keine Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden und in naher Zukunft 
auch keine geplant sind. In diesem Fall sind die Erkenntnisse aus den Ermittlungen für den 
Bedarfsausweis nicht von Interesse. Unter wirtschaftlichen Aspekten sollte daher die kostengünstigere 
Variante gewählt werden. In allen anderen Fällen ist der bedarfsorientierte Ausweis vorzuziehen.
Wurden in den letzten drei Jahren Modernisierungen durchgeführt, gehen diese bei der Bedarfsvariante 
mit in die Ermittlungen ein. Ferner wird genau aufgezeigt, an welchen Stellen des Hauses Energie verloren 
geht. Dadurch ist es möglich, genaue Modernisierungsempfehlungen zu geben.
Festzuhalten bleibt, dass die Wahl der Art des Ausweises von den Eigentümerabsichten abhängig ist.

Mineralölsteuer wird nur bei vergeblicher Inanspruchnahme aller 
Gesamtschuldner vergütet
Ein Mineralölhändler hatte eine Personengesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG mit 
versteuertem Mineralöl beliefert. Diese bezahlte den Kaufpreis nicht. Der Mineralölhändler verfolgte seinen 
Anspruch gegen die KG, blieb wegen deren Insolvenz aber erfolglos. Da er nicht gleichzeitig gegen die 
Komplementär-GmbH vorging, war er auch gegen diese wegen Insolvenz erfolglos. Der Mineralölhändler 
beantragte daher beim Hauptzollamt vergeblich die Erstattung des im Kaufpreis enthaltenen 
Mineralölsteueranteils.
Nach dem bis vor kurzem geltenden Mineralölsteuergesetz entstand die Mineralölsteuer dadurch, dass 
Mineralölprodukte in den freien Verkehr gelangten. Ein Mineralölhändler schuldete die Steuer bereits, 
bevor der Kunde den Kaufpreis beglichen hatte. War der Kunde zahlungsunfähig, konnte der Händler die 
Erstattung der Mineralölsteuer beantragen, wenn der Zahlungsausfall trotz vereinbarten 
Eigentumsvorbehalts, laufender Überwachung der Außenstände, rechtzeitiger Mahnung bei 
Zahlungsverzug unter Fristsetzung und gerichtlicher Verfolgung des Anspruchs nicht zu vermeiden war.
Diese Voraussetzungen erfüllt bei Belieferung einer Personengesellschaft mit versteuertem Mineralöl nur, 
wer den Kaufpreisanspruch nicht nur gegen die Gesellschaft, sondern auch gegen weitere 
Gesamtschuldner, wie gegen die Komplementär-GmbH einer GmbH & Co. KG, rechtzeitig durchzusetzen 
versucht.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Erwerbsminderungsrenten
Die Rente wegen Erwerbsminderung wird seit dem 1.1.1996 in abgestufter Höhe und abhängig vom 
Hinzuverdienst gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze wird für jeden Rentner individuell ermittelt.
Ab 1. Juli 2007 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die jeweilige Erwerbsminderungsrente:



zulässiger HinzuverdienstErwerbsminderungsrenten wegen 
voller Erwerbsminderung bei 
Rentenbeginn ab 1.1.2001

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

in voller Höhe 350,00 € 350,00 €
in Höhe von drei Vierteln 614,72 € 540,31 €
in Höhe der Hälfte 815,68 € 716,94 €
in Höhe von einem Viertel 1.016,65 € 893,58 €
wegen teilweiser Erwerbsminderung 
bei Rentenbeginn ab 1.1.2001
in voller Höhe 815,68 € 716,94 €
in Höhe der Hälfte 1.016,65 € 893,58 €

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze aber auch bei den Neubeziehern 
erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern sollte in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger 
eingeholt werden.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Alters
Personen, die Teilrenten wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, dürfen vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres zusätzlich zu ihrer Rente noch in dem gesetzlich vorgegebenen 
Rahmen hinzuverdienen.
Ab 1.7.2007 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die Teilrenten wegen Alters:
Teilrente wegen Alters Zulässiger Hinzuverdienst

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
Vollrente 350,00 € 350,00 €
in Höhe von zwei Dritteln 461,04 € 405,23 €
in Höhe der Hälfte 689,59 € 606,11 €
in Höhe von einem Drittel der Vollrente 918,14 € 807,00 €

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern 
sollte deshalb in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger eingeholt werden.

Steuerbefreiung von Umsätzen von Heilpädagogen
Leistungen von Heilpädagogen sind als Heilbehandlung von der Umsatzsteuer befreit, wenn sie direkt an 
der Krankheit oder deren Ursachen ansetzen.
Zielt die Behandlung hingegen darauf ab, die Auswirkungen der Erkrankung auf die Lebensgestaltung 
aufzufangen oder zu mildern, liegt keine Heilbehandlung vor. In diesen Fällen kommt eine 
Umsatzsteuerbefreiung nur auf Grund gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften in Betracht, und zwar bei 
Leistungen, die mit der Fürsorge oder der sozialen Sicherheit verbunden sind. Diese Voraussetzung ist 
u. a. erfüllt, wenn Heilpädagogen ihre Leistungen nach Vereinbarung mit einem Träger der 
Sozialversicherung erbringen, z. B. im Rahmen einer Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII. Dies hat 
der Bundesfinanzhof entschieden.

Umsatzsteuerbefreiung für medizinische Analysen einer 
Laborgesellschaft
Eine GmbH, deren alleiniger Gesellschafter ein Arzt für Laboratoriumsmedizin war, führte medizinische 
Analysen durch. Für diese Leistungen wurde zunächst teilweise Umsatzsteuer berechnet, im Hinblick auf 
das Gemeinschaftsrecht begehrte man jedoch später eine Befreiung der Umsätze.
Unter Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung hat der Bundesfinanzhof festgestellt, dass in diesem Fall die 
Steuerbefreiungsvorschrift für Ärzte gilt. Auch wenn ein Arzt, wie im vorliegenden Fall, seine Tätigkeit in 
der Rechtsform einer GmbH ausübt, bleiben die Umsätze steuerfrei. Das Gericht weist außerdem darauf 
hin, dass die deutschen Steuerbefreiungsvorschriften an das Gemeinschaftsrecht anzupassen sind, weil 
dieses weitergehende Befreiungen als das nationale Recht vorsieht.



Umsatzsteuerbefreiung von Legastheniebehandlungen
Nach Auffassung des Bundesfinanzhofs stellen Legastheniebehandlungen in aller Regel keine 
Heilbehandlungen dar. Etwas anderes gilt nur, wenn diese im Rahmen einer medizinischen Behandlung 
auf Grund ärztlicher Anordnung erfolgen.
Andernfalls kommt eine Umsatzsteuerbefreiung nur in Betracht, wenn die Leistung mit der Fürsorge oder 
sozialen Sicherheit verbunden ist. Dies ist etwa der Fall, wenn die Legastheniebehandlungen gemäß 
entsprechender Vereinbarungen mit einem Träger der Sozialversicherung erbracht werden.

Käufer kann bei Firmenfortführung für Verbindlichkeiten haften
Der Erwerber eines Handelsgeschäfts kann für Verbindlichkeiten des Verkäufers in Anspruch genommen 
werden, wenn er das Handelsgewerbe unter der bisherigen Firma fortführt.
Entsprechend hat das Brandenburgische Oberlandesgericht die Haftung des Erwerbers einer Boutique für 
Kaufpreisforderungen bejaht, die auf Warenlieferungen an die vorherige Inhaberin und Verkäuferin der 
Boutique beruhten. Nach Feststellung des Gerichts führte der Erwerber nach dem Kauf der Boutique in 
denselben Geschäftsräumen den identischen Unternehmensgegenstand - Verkauf von Damen- und 
Herrenbekleidung - fort und übernahm hierfür einen Teil des Personals, die Geschäftseinrichtung sowie 
den Warenbestand. Darüber hinaus benutzte der Erwerber die Telefonnummer der Boutique weiter, auch 
Beschriftung des Geschäftslokals und Internetauftritt blieben unverändert.
Außerdem hatte der Erwerber des Handelsgeschäfts auch die Firma der früheren Inhaberin fortgeführt. 
Dazu genügt es nach Auffassung des Gerichts, wenn die wegen Fehlens der Bezeichnung als 
eingetragener Kaufmann fehlerhafte Firma einen Namensbestandteil enthält, der zur Kennzeichnung des 
Kaufmanns geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt.

Aufklärungspflicht von Banken bei Empfehlung von Fondsanteilen
Empfiehlt eine Bank im Rahmen der Kapitalanlageberatung Fondsanteile, bei denen sie verdeckte 
Rückvergütungen aus den Ausgabeaufschlägen und jährlichen Verwaltungsgebühren erhält, muss sie den 
Kunden über diese Rückvergütungen aufklären. Nur so kann der Kunde beurteilen, ob die 
Anlageempfehlung allein im Kundeninteresse nach den Kriterien anleger- und objektgerechter Beratung 
erfolgt ist, oder im Interesse der Bank, möglichst hohe Rückvergütungen zu erhalten.
Entsprechende Schadensersatzansprüche wegen fahrlässiger Falschberatung verjähren in drei Jahren ab 
Kenntniserlangung. Dies gilt nicht bei vorsätzlicher Aufklärungs- und Beratungspflichtverletzung. Eine 
Pflichtverletzung ist allerdings nicht allein darin zu sehen, dass eine Bank nur hauseigene Produkte 
empfiehlt.

Aufklärungspflicht von Gebrauchtwagenhändlern bezüglich 
Fahrzeuglaufleistung
Ist einem Gebrauchtwagenhändler bekannt, dass der von ihm zum Kauf angebotene Gebrauchtwagen 
eine wesentlich höhere Laufleistung hat, als der Kilometerzähler des Fahrzeugs ausweist, so muss er den 
Käufer darüber ungefragt aufklären.
In der diesem Leitsatz zu Grunde liegenden Entscheidung des Oberlandesgerichts Köln hatte ein 
Gebrauchtwagenhändler in ein Fahrzeug bei einem Kilometerstand von ca. 90.000 km einen Tauschtacho 
eingebaut. Beim späteren Verkauf zeigte der Kilometerzähler ca. 68.000 km an, so dass das Fahrzeug 
eine Gesamtfahrleistung von ca. 158.000 km aufwies.
Der Händler schloss im Kaufvertrag, der keine Angaben zur Gesamtlaufleistung enthielt, die 
Gewährleistung für den km-Stand formularmäßig aus und klärte den Käufer auch nicht über die von der 
Gesamtlaufleistung erheblich abweichende Kilometerstandsanzeige auf.
Da sich dem Käufer auf Grund des äußeren Zustands des Fahrzeugs keine Zweifel am Kilometerstand 
aufdrängen mussten, verurteilte das Gericht den Händler zur Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug 
gegen Rückgabe des Fahrzeugs.



+++Anlage Lohnbüro+++

Abfindungen erst nach Entstehung des Anspruchs vererbbar
Arbeitnehmer haben Anspruch auf Zahlung einer Abfindung in Höhe eines halben Monatsgehalts pro 
Beschäftigungsjahr, wenn der Arbeitgeber betriebsbedingt kündigt, der Arbeitnehmer gegen die 
Kündigung nicht klagt und der Arbeitgeber mit der Kündigung auf das Bestehen des Anspruchs 
hingewiesen hat.
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts entsteht ein solcher Abfindungsanspruch jedoch erst 
mit Ablauf der Kündigungsfrist und ist deshalb vorher nicht vererblich.
Leidtragende dieses Urteils sind die Eltern eines Arbeitnehmers, der bei seinem Arbeitgeber seit 1980 
beschäftigt war. Der Arbeitgeber kündigte das Arbeitsverhältnis betriebsbedingt zum 30. April 2005. Er bot 
dem betreffenden Arbeitnehmer gleichzeitig eine Abfindung in Höhe von 30.000 € an. Mit Rücksicht auf 
die erteilte Abfindungszusage erhob der Arbeitnehmer keine Kündigungsschutzklage. Wenige Tage vor 
Ablauf der Kündigungsfrist starb er.
Die Eltern des Verstorbenen verklagten den Arbeitgeber auf Zahlung der Abfindung. Da bei Eintritt des 
Erbfalls der Abfindungsanspruch nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts noch nicht entstanden war, 
konnte er nicht auf die Eltern als Erben übergehen.

Arbeitgeber müssen Unterlagen über gezahlte 
Sozialversicherungsbeiträge aufbewahren
Nach einem Urteil des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen sind Arbeitgeber verpflichtet, Unterlagen 
über die Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen für ihre Arbeitnehmer aufzubewahren. Kommt es über 
die Frage, ob der Arbeitgeber Beiträge gezahlt hat, zu einem Prozess und kann er die Unterlagen hierüber 
nicht vorlegen, ist davon auszugehen, dass die Beitragsforderung fortbesteht.

Teilzeitbeschäftigte müssen bei Wunsch auf Verlängerung der Arbeitszeit 
bevorzugt werden
Arbeitgeber müssen teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, die eine Verlängerung ihrer vertraglichen 
Arbeitszeit wünschen, bei Besetzung eines entsprechenden freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung 
bevorzugt berücksichtigen. Dies gilt nur dann nicht, wenn dringende betriebliche Gründe oder 
Arbeitszeitwünsche anderer teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer entgegenstehen.
Als dringender betrieblicher Grund ist es nicht anzusehen, wenn der Arbeitgeber „tariffreie“ Arbeitsverträge 
schließen möchte. Dies hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines Automobilclub-Mitarbeiters 
entschieden, der als Disponent in der Pannenhilfe unter Anwendung des Tarifvertrags des 
Kraftfahrzeuggewerbes 20 Stunden wöchentlich beschäftigt war. Als der Arbeitgeber vier neu zu 
besetzende Disponenten-Stellen in Vollzeit ausschrieb, verlangte der Arbeitnehmer die Verlängerung 
seiner regelmäßigen vertraglichen Arbeitszeit auf 36 Stunden, hilfsweise 40 Stunden wöchentlich, wie es
der maßgebliche Manteltarifvertrag vorsah. Der Arbeitgeber lehnte ab, weil er „tariffreie“ 
Arbeitsverhältnisse begründen wollte. Insofern - so die Argumentation des Arbeitgebers - fehle es an 
einem „entsprechenden“ freien Arbeitsplatz.
Das Bundesarbeitsgericht hat demgegenüber entschieden, dass der Kläger Anspruch auf die vertragliche 
Verlängerung seiner Arbeitszeit hat. Da der Arbeitgeber einen Arbeitsplatz als Disponent in Vollzeit 
besetzen wolle, sei er verpflichtet, den Kläger bevorzugt zu berücksichtigen.

Besteuerung von ausländischen Künstlern im Inland
Ein in den Niederlanden wohnender Musiker erhielt 1996 für einen einmaligen Radioauftritt in Deutschland 
ein Honorar von 6.000 DM. Hiervon hielt der Radiosender 25 % Abzugsteuer für ausländische Künstler ein 
und führte diese an das Finanzamt ab. In den Niederlanden hatte der Musiker ein Einkommen von 
umgerechnet 55.000 DM. Weil sein Einkommen in Deutschland unter dem sog. Grundfreibetrag lag, 
beantragte er beim Finanzamt die Erstattung der gezahlten Abzugsteuern im Rahmen einer 
Einkommensteuerveranlagung. Das lehnte das Finanzamt ab. Der Musiker klagte dagegen.
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Das Gericht entschied, dass der Musiker eine 
Veranlagung nur beantragen könne, wenn sein Einkommen in Deutschland mindestens 90 % seines 
Gesamteinkommens betragen würde. Das war nicht der Fall.



Hinweis: Das Urteil betrifft das Jahr 1996. Seit 2002 gibt es eine sog. Beitreibungs-Richtlinie, in der die 
Geltendmachung von Steuerforderungen für die Finanzbehörden im EG-Gebiet erleichtert wurde. Der 
Europäische Gerichtshof hat bereits zu erkennen gegeben, dass er die Abzugsteuer für nicht gerechtfertigt 
hält.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Erwerbsminderungsrenten
Die Rente wegen Erwerbsminderung wird seit dem 1.1.1996 in abgestufter Höhe und abhängig vom 
Hinzuverdienst gezahlt. Die Hinzuverdienstgrenze wird für jeden Rentner individuell ermittelt.
Ab 1. Juli 2007 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die jeweilige Erwerbsminderungsrente:

zulässiger HinzuverdienstErwerbsminderungsrenten wegen 
voller Erwerbsminderung bei 
Rentenbeginn ab 1.1.2001

Alte Bundesländer Neue Bundesländer

in voller Höhe 350,00 € 350,00 €
in Höhe von drei Vierteln 614,72 € 540,31 €
in Höhe der Hälfte 815,68 € 716,94 €
in Höhe von einem Viertel 1.016,65 € 893,58 €
wegen teilweiser Erwerbsminderung 
bei Rentenbeginn ab 1.1.2001
in voller Höhe 815,68 € 716,94 €
in Höhe der Hälfte 1.016,65 € 893,58 €

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze aber auch bei den Neubeziehern 
erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern sollte in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger 
eingeholt werden.

Hinzuverdienstgrenzen für Bezieher von Teilrenten wegen Alters
Personen, die Teilrenten wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten, dürfen vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres zusätzlich zu ihrer Rente noch in dem gesetzlich vorgegebenen 
Rahmen hinzuverdienen.
Ab 1.7.2007 gelten i. d. R. folgende Hinzuverdienstgrenzen für die Teilrenten wegen Alters:
Teilrente wegen Alters Zulässiger Hinzuverdienst

Alte Bundesländer Neue Bundesländer
Vollrente 350,00 € 350,00 €
in Höhe von zwei Dritteln 461,04 € 405,23 €
in Höhe der Hälfte 689,59 € 606,11 €
in Höhe von einem Drittel der Vollrente 918,14 € 807,00 €

Im Einzelfall kann sich die entsprechende Hinzuverdienstgrenze erhöhen. Zur Vermeidung von Fehlern 
sollte deshalb in allen Fällen Auskunft beim Rentenversicherungsträger eingeholt werden.

1 %-Regel bei Überschussrechner auch für nicht überwiegend betrieblich 
genutztes Leasingfahrzeug?
Ein Arzt nutzte einen geleasten Pkw zu 30 % für betriebliche und im Übrigen für private Zwecke. Die 
laufenden Leasingraten und Kfz-Kosten buchte er als betrieblichen Aufwand und setzte diese unter 
Gegenrechnung des nach der 1 %-Regel ermittelten privaten Nutzungsanteils an. Das Finanzamt erkannte 
das Fahrzeug nicht als betriebliches an, weil der Arzt es zu weniger als 50 % betrieblich nutzte. Die 
1 %-Regel sei deshalb nicht anzuwenden, so dass lediglich die anteiligen betrieblichen Kosten von 30 % 
als Betriebsausgaben absetzbar seien.
Die private Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs ist für jeden Kalendermonat mit 1 % des 
inländischen Listenpreises im Zeitpunkt der Erstzulassung zuzüglich der Kosten für Sonderausstattungen 
einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen.1

Streitig ist die Pauschalbewertung bei Leasingfahrzeugen. Die pauschale Bewertung erfordert nach 
Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH) als Grundvoraussetzung, dass es sich um ein Wirtschaftsgut des 



Betriebsvermögens handelt. Die Regelung könne deshalb auf Leasingfahrzeuge allenfalls analog 
angewandt werden, weil es sich nicht um zum Betriebsvermögen gehörende Wirtschaftsgüter handele.
Das Finanzgericht Köln2 hat nun bezweifelt, dass die Anwendung des pauschalen Nutzungswerts die 
Zugehörigkeit des Kraftfahrzeugs zum Betriebsvermögen erfordert.

1 § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG.
2 FG Köln, Beschl. v. 29.1.2007, 14 V 4485/06, EFG 2007, S. 578, LEXinform 5004059.

Rückentraining für Arbeitnehmer kein Arbeitslohn
Übernimmt der Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer die Kosten eines Rückentrainings, führt das bei den 
Arbeitnehmern nicht zu Arbeitslohn,1 wenn die Arbeitnehmer überwiegend am Schreibtisch arbeiten.2

Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln liegt das Rückentraining im betrieblichen Interesse des 
Arbeitgebers, weil Rückenschäden der Arbeitnehmer vorgebeugt wird und Krankmeldungen vermieden 
werden. Aus einer Statistik des Arbeitgebers ergab sich, dass die Fehlzeiten bei den Teilnehmern seit 
Einführung des Angebots um mehr als 10 % gesunken waren. Außerdem waren die Arbeitnehmer von 
einem Orthopäden untersucht worden. Der Orthopäde hatte nur eine Trainingsempfehlung 
ausgesprochen, wenn tatsächlich die Gefahr einer Rückenschädigung bestand.

1 § 8 Abs. 1 EStG.
2 FG Köln, Urt. v. 27.4.2006, 15 K 3887/04, LEXinform 5004291.

Haftung einer inländischen Stiftung für Lohnsteuer aus 
Tätigkeitsvergütung ihres ausländischen Vorstands
Eine privatrechtliche inländische Stiftung haftet wegen Nichteinbehaltung und Nichtabführung von 
Lohnsteuer in Bezug auf die Tätigkeitsvergütung ihres einzigen Vorstandes, der seinen Wohnsitz in der 
Türkei hat, wenn diesem nach dem Anstellungsvertrag typische Arbeitnehmerrechte wie feste 
Arbeitszeiten und Erholungsurlaub zustehen.1

Das Besteuerungsrecht steht Deutschland zu.2 Die Funktion als gesetzlicher Vertreter der Stiftung beruht 
zwar nicht auf Vorschriften des Handelsrechts, sondern richtet sich nach Bestimmungen des Bürgerlichen 
Rechts. Da sich bei strikter Anwendung der abkommensrechtlichen Vorschrift eine Gesetzeslücke ergebe, 
muss diese durch Analogie geschlossen werden, so dass auch der Stiftungsvorstand verantwortlicher 
Leiter ist.

1 FG Berlin, Urt. v. 16.10.2006, 9 K 2168/03, EFG 2007, S. 244, DStRE 2007, S. 415, 
LEXinform 5003535.

2 Art. 16 Abs. 2 DBA Türkei.

Sonderzahlung aus dem Konzernverbund des Arbeitgebers ist kein 
steuerfreies Trinkgeld
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist eine freiwillige Sonderzahlung in Höhe von 
zwei Monatsgehältern, die eine Konzernmutter nach der Veräußerung ihrer Tochtergesellschaft an die 
Arbeitnehmer der Tochtergesellschaft geleistet hatte, kein steuerfreies Trinkgeld.1

Nach dem allgemeinen Sprachgebrauch ist Trinkgeld eine dem Arbeitnehmer vom Kunden oder Gast 
gewährte zusätzliche Vergütung, die als freiwillige und typischerweise persönliche Zuwendung eine Art 
honorierende Anerkennung darstellt. Zum Begriff des Trinkgelds gehört es demnach, dass in einem nicht 
unbedingt rechtlichen, jedenfalls aber tatsächlichen Sinne Geldfluss und honorierte Leistung einander 
gegenüberstehen, weil die durch die Zuwendung "belohnte" Dienstleistung dem Leistenden unmittelbar 
zugute kommt. Der Trinkgeldempfänger steht damit in einer doppelten Leistungsbeziehung und erhält 
korrespondierend dazu auch doppeltes Entgelt, nämlich das Arbeitsentgelt für die dem Arbeitgeber 
erbrachte Arbeitsleistung und das Trinkgeld als Entgelt für eine anlässlich dieser Arbeit zusätzlich 
erbrachte und vom Kunden honorierte Leistung.
Nach diesem Maßstab ist die von der Konzernmuttergesellschaft geleistete Sonderzahlung in Höhe von 
zwei Monatsgehältern kein steuerfreies Trinkgeld. Denn zwischen der Konzernmuttergesellschaft und den 
Arbeitnehmern der Tochtergesellschaft bestand kein solches gast- oder kundenähnliches 
Rechtsverhältnis, bei dem der klagende Arbeitnehmer gegenüber der Konzernmuttergesellschaft zugleich 
in einer Weise tätig geworden war, die deren Sonderzahlung zu einer Art honorierender Anerkennung 
machen könnte.



1 BFH, Urt. v. 03.05.2007, VI R 37/05, LEXinform 0586682.

Arbeitnehmer-Entsendegesetzes wird ausgeweitet
Am 19.06.2007 hat sich die Regierungskoalition auf eine Ausweitung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
(AEntG) geeinigt. Das Gesetz gewährleistet bislang lediglich im Baugewerbe und im 
Gebäudereinigerhandwerk tarifliche Mindestlöhne. Künftig erhalten weitere Branchen mit einer 
Tarifbindung von mindestens 50 % das Angebot, in das AEntG aufgenommen zu werden und tarifliche 
Mindestlöhne zu vereinbaren.
Voraussetzung ist ein gemeinsamer Antrag von Tarifvertragsparteien der betreffenden Branche bis zum 
Stichtag 31.03.2008. Das Gesetzgebungsverfahren zur Aufnahme dieser Branchen wird nach Ablauf des 
Stichtags unverzüglich eingeleitet. Eine spätere Aufnahme von Branchen wird hierdurch nicht 
ausgeschlossen.
Wird nach Aufnahme in das AEntG von einer Branche dann erstmals ein Antrag auf 
Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrags gestellt, so soll der Tarifausschuss hierzu innerhalb von 
drei Monaten sein Votum abgeben. Stimmt er der Allgemeinverbindlichkeitserklärung zu, soll der 
Mindestlohn für alle in- und ausländischen Arbeitnehmer der Branche gelten. 

Altersteilzeitarbeit: Auch ohne Förderung möglich
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben sich darauf verständigt, dass auch bei 
Vereinbarungen mit Beginn einer Altersteilzeitarbeit nach dem 31. Dezember 2009 Altersteilzeit im 
sozialversicherungsrechtlichen Sinne vorliegen kann.1 Aus dieser Bewertung ergeben sich Besonderheiten 
für die Sozialversicherung, zum Beispiel für eine spätere Rente.
Durch das Altersteilzeitgesetz soll älteren Arbeitnehmern ein gleitender Übergang vom Erwerbsleben in 
die Altersrente ermöglicht werden. Der gleitende Übergang in den Ruhestand wird (zurzeit noch) durch
Förderleistungen der Bundesagentur für Arbeit unterstützt. Altersteilzeitarbeit kann entweder im 
Blockmodell (paritätische Aufteilung von Arbeits- und Freistellungsphase) oder mit fortlaufend reduzierter 
Arbeitszeit geleistet werden.
Unterschieden werden muss zwischen der Altersteilzeitarbeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes sowie 
den Voraussetzungen für eine Förderung durch die Agentur für Arbeit. Voraussetzungen für eine 
Altersteilzeitarbeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes sind

  Vollendung des 55. Lebensjahres

  Vereinbarung über die Reduzierung der Arbeitszeit auf die Hälfte, zumindest für die Zeit bis zu einem 
Anspruch auf Altersrente

  Arbeitslosenversicherungspflichtige Beschäftigung (kein Minijob)
Außerdem muss der Arbeitnehmer innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit 
mindestens 1.080 Kalendertage arbeitslosenversicherungspflichtig gewesen sein. 
Soll die Altersteilzeit durch die Agentur für Arbeit gefördert werden, muss der Arbeitgeber das 
Regelarbeitsentgelt um mindestens 20 % aufstocken und zusätzliche Rentenversicherungsbeiträge 
(grundsätzlich bezogen auf 80 % des Regelarbeitsentgelts) entrichten. Außerdem muss der Arbeitsplatz 
wiederbesetzt werden oder als wiederbesetzt gelten.
Vorteile genießen die Arbeitnehmer in Altersteilzeit zum Beispiel dadurch, dass die Aufstockungsbeträge 
grundsätzlich beitrags- und steuerfrei sind. Außerdem zählen die Zeiten der Altersteilzeit 
anspruchbegründend für eine Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit. Diese können
Arbeitnehmer, die vor dem 1. Januar 1952 geboren wurden unter anderem dann beanspruchen, wenn Sie 
mindestens 24 Kalendermonate Altersteilzeit geleistet haben.
Diese Vorteile aus einer Altersteilzeitarbeit sind auch bei Altersteilzeitvereinbarungen über einen Zeitraum 
von mehr als sechs Jahren möglich, wenn Entgeltaufstockung und zusätzliche 
Rentenversicherungsbeiträge nur für einen Zeitraum von sechs Jahren gezahlt werden. Nach Auffassung 
der Sozialversicherungsträger liegt dann nämlich auch Altersteilzeitarbeit im 
sozialversicherungsrechtlichen und rentenversicherungsrechtlichen Sinne vor.

Ausblick
Wenn nach dem Jahr 2009 die Förderung neuer Altersteilzeitfälle nicht mehr möglich sein wird, wird 
Altersteilzeitarbeit im sozialversicherungsrechtlichen Sinne weiterhin geleistet werden können. Dies haben 
die Sozialversicherungsträger klargestellt und unter Berufung auf das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales damit begründet, dass dies zumindest solange gelten soll, wie das Mantelgesetz 
(Altersteilzeitgesetz), die steuerrechtlichen Regelungen und die spezialgesetzlichen Regelungen im 



Sozialgesetzbuch bestehen bleiben. Damit können auch in Zukunft Vorteile beansprucht werden, obwohl 
die Förderung einer Altersteilzeit nicht mehr möglich sein wird. 

1 Besprechungsergebnis vom 23./24.4.2007, TOP 4.

Lohn- bzw. Gehaltserhöhung und Versicherungspflicht
Rückwirkende Lohn- bzw. Gehaltserhöhungen müssen auf das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt von 
Arbeitnehmern angerechnet werden. Allerdings werden sie in Bezug auf die Ermittlung des regelmäßigen 
Jahresarbeitsentgelts nicht im Jahr, für das sie gezahlt werden, berücksichtigt, sondern in dem Jahr, in 
dem sie entstanden sind.
In der gesetzlichen Krankenversicherung sind Arbeitnehmer versicherungsfrei, wenn ihr regelmäßiges 
Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze) überschreitet. Als weitere 
Voraussetzung wird seit der Gesundheitsreform 2007 gefordert, dass auch das regelmäßige 
Jahresarbeitsentgelt in den vergangenen drei Kalenderjahren oberhalb dieser Grenze lag.

Regelmäßiges Arbeitsentgelt
Damit Entgeltbestandteile anrechenbar sind, muss es sich um (dem Grunde nach) beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung handeln, das mit hinreichender Sicherheit regelmäßig 
anfällt. Ausgenommen davon sind - so die gesetzliche Festlegung - Zuschläge, die mit Rücksicht auf den 
Familienstand gewährt werden.
Das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt muss zunächst zu Beginn einer Beschäftigung, bzw. in laufenden 
Beschäftigungsverhältnissen jeweils zum Jahreswechsel, vorausschauend für die nächsten zwölf Monate 
bestimmt werden. Entgelterhöhungen zum Jahresbeginn werden dabei nur berücksichtigt, wenn sie bis 
zum 15. Januar des neuen Jahres vereinbart werden und wenn die Erhöhung auf den 1. Januar 
zurückwirkt. Wird das Arbeitsentgelt im Lauf eines Kalenderjahres erhöht, gilt dieses Jahr dann bei der am 
Jahresende erfolgenden rückwirkenden Betrachtung als erstes Kalenderjahr des Überschreitens der 
JAE-Grenze, wenn hierdurch das tatsächlich in diesem Jahr erzielte regelmäßige Jahresarbeitsentgelt die 
für dieses Jahr geltende JAE-Grenze übersteigt.

Rückwirkende Erhöhungen
Nach ausdrücklicher gesetzlicher Bestimmung müssen rückwirkende Erhöhungen des Entgelts dem 
Kalenderjahr zugerechnet werden, in dem der Anspruch auf das erhöhte Entgelt entstanden ist. Wirkt also 
eine Tariferhöhung zum Beispiel bereits ab einem Zeitpunkt des Vorjahres, ist der Anspruch nicht bereits 
im Vorjahr entstanden, sondern erst mit der Tariferhöhung. Folglich wird das tatsächliche 
Jahresarbeitsentgelt des Vorjahres nicht tangiert und somit auch nicht rückwirkend verändert. Die 
Tariferhöhung muss dementsprechend komplett bei der Ermittlung des tatsächlichen Jahresarbeitsentgelts 
im laufenden Jahr berücksichtigt werden.
Beispiel:
Ein Arbeitnehmer erzielt ein laufendes Arbeitsentgelt in Höhe von 3.850 €. Am 1.5.2007 wird das Entgelt 
rückwirkend ab 1.10.2006 auf 3.950 € erhöht. 
Das regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt für das Jahr 2006 beträgt 3.850 € x 12 = 46.200 €.
Das regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt für das Jahr 2007 ermittelt sich wie folgt:
3.950 € x 12 = 47.400 €
+ (Nachzahlung Oktober bis Dezember 2006) 100 € x 3 = 300 €
= 47.700 €.

Haushaltsscheck
Die Möglichkeiten der vereinfachten Meldungen und Beitragsnachweise im Haushaltsscheckverfahren 
können nur natürliche Personen als Arbeitgeber nutzen. Dies haben die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung anlässlich einer Besprechung im April 20071 klargestellt.
Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in Privathaushalten, bei denen das Arbeitsentgelt regelmäßig 
400 € im Monat nicht übersteigt, werden vom Staat besonders begünstigt. Handelt es sich bei solchen 
Beschäftigungen um haushaltsnahe Dienstleistungen, müssen die Arbeitgeber geringere Pauschalbeiträge 
zahlen als bei gewerblichen Minijobs. Die Pauschalbeiträge zur Renten- und Krankenversicherung 
belaufen sich auf jeweils 5 %. Hinzu kommen Umlagen zum Ausgleichsverfahren nach dem 
Aufwendungsausgleichsgesetz in Höhe von 0,1 %, Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung in Höhe 
von 1,6 % und gegebenenfalls noch eine einheitliche Pauschsteuer in Höhe von 2 %. Die Abgaben 



werden im Haushaltsscheckverfahren per Einzugsermächtigung vom Konto des Arbeitgebers von der 
Minijob-Zentrale eingezogen.

Steuerermäßigung für den Arbeitgeber
Ein weiterer Vorteil für die Privathaushalte ist, dass sie von den Aufwendungen für die Minjobber einen Teil 
direkt von ihrer Einkommensteuer abziehen können. Wurde diese Möglichkeit 
Wohnungseigentümergemeinschaften bislang nicht zugebilligt, ist das Bundesministerium der Finanzen 
nun von dieser Auffassung abgewichen. Konkret sind jetzt auch Wohnungseigentümer berechtigt, für 
haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse bis zu 510 €/Jahr von ihrer tariflichen Einkommensteuer 
abzuziehen. Dies gilt etwa dann, wenn die geringfügig Beschäftigten Arbeitnehmer nicht von ihnen direkt, 
sondern über die Wohnungseigentümergemeinschaft (z. B. zur Reinigung und Pflege von 
Gemeinschaftsräumen) beschäftigt sind.2

Diese Möglichkeit zum Steuerabzug erlaubt es den Wohnungseigentümergemeinschaften aber nicht, am 
Haushaltsscheckverfahren teilzunehmen. Dieses steht - und das haben die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung klargestellt - nach wie vor nur natürlichen Personen zu. Entsprechende Hinweise 
wurden in den aktuellen Erläuterungen zum Haushaltsscheck vermerkt.

Weiterführende Informationen
Ausführliche Erläuterungen zum Haushaltsscheckverfahren sowie den Haushaltsscheck zum Download 
findet man unter www.haushaltsscheck.de, einem Internet-Angebot der Deutschen Rentenversicherung.

1 Besprechungsergebnis vom 23./24.4.2007, TOP 5.
2 BMF-Schreiben vom 3.11.2006 zu § 35 a EStG (BStBl S. 711).

Urlaubsabgeltung nur bei Erfüllbarkeit des Urlaubsanspruchs
Urlaub, der wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr gewährt werden kann, ist 
grundsätzlich abzugelten.1 Dieser Abgeltungsanspruch entsteht nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesarbeitsgerichts2 als Ersatz für die wegen Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr mögliche 
Befreiung von der Arbeitspflicht. Voraussetzung ist u. a., dass der Arbeitnehmer bei Fortdauer seines 
Arbeitsverhältnisses jedenfalls für die Dauer seines Urlaubs seine vertraglich geschuldete Arbeitsleistung 
hätte erbringen können. Wer dagegen arbeitsunfähig erkrankt ist, kann durch Urlaubserteilung von der 
Arbeitspflicht nicht mehr befreit werden.
Allerdings beurteilt das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein3 in Einklang mit der höchstrichterlichen 
Rechtsprechung die Arbeitsfähigkeit diesbezüglich nicht nach der zuletzt übertragenen Tätigkeit, sondern 
nach der vom Arbeitnehmer auf Grund des Arbeitsvertrags geschuldeten Leistung.

1 § 7 Abs. 4 BUrlG.
2 z. B. BAG, Urt. v. 20.1.1998, 9 AZR 812/96, NZA 1998, S. 816, LEXinform 0204474.
3 LAG Schleswig-Holstein, Urt. v. 31.1.2007, 6 Sa 490/05, NZA-RR 2007, S. 287.

Zeugnisrechtliches Wohlwollensgebot
In einem vom Landesarbeitsgericht Berlin1 entschiedenen Fall hatten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
im Anschluss an eine verhaltensbedingte arbeitgeberseitige Kündigung in einem Prozessvergleich darauf 
geeinigt, dass das Arbeitsverhältnis auf Grund einer Kündigung des Arbeitgebers geendet habe. Zugleich 
hatte sich der Arbeitgeber zur Zahlung einer Abfindung2 verpflichtet.
Im Arbeitszeugnis gab der Arbeitgeber diesbezüglich neben einem Hinweis auf das beiderseitige 
Einvernehmen über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses an, dass dies auf Veranlassung des 
Arbeitgebers geschehen sei.
Das Gericht sah hierin einen Verstoß gegen das zeugnisrechtliche Wohlwollensgebot und bejahte einen 
Zeugnisberichtigungsanspruch des Arbeitnehmers.

1 LAG Berlin, Urt. v. 25.1.2007, 5 Sa 1442/06, NZA-RR 6/2007, S. VI, LEXinform 0874377.
2 §§ 9, 10 KSchG.

Kündigung schwerbehinderter Arbeitnehmer
Unlängst hatte das Bundesarbeitsgericht über die Kündigung einer Schwerbehinderten zu entscheiden.1



In dem entschiedenen Fall war eine Schwerbehinderte zunächst auf Grund eines befristeten 
Arbeitsvertrags vom 10. Februar 2004 als Lehrerin mit 18 Pflichtstunden bis zum Beginn der 
Sommerferien am 21. Juli 2004 an einer Schule für Lernbehinderte eingestellt worden. Zu Beginn des 
neuen Schuljahrs am 6. September 2004 schlossen die Parteien einen unbefristeten Vertrag über die 
Beschäftigung als Lehrerin an öffentlichen Sonderschulen mit 27,5 Pflichtstunden. Der Einsatz der 
Arbeitnehmerin erfolgte an einer Schule für geistig Behinderte in einem anderen Schulamtsbezirk. Mit 
Schreiben vom 25. Februar 2005 kündigte das beklagte Land, ohne zuvor die Zustimmung des 
Integrationsamts eingeholt zu haben, das Arbeitsverhältnis zum 31. Mai 2005.
Hiergegen klagte die Lehrerin mit Erfolg.
Schwerbehinderten Arbeitnehmern kann nach §§ 85, 90 SGB IX nur mit Zustimmung des Integrationsamts 
gekündigt werden, wenn das Arbeitsverhältnis mindestens sechs Monate ununterbrochen bestanden hat. 
Insoweit können auch Zeiten eines früheren Arbeitsverhältnisses mit demselben Arbeitgeber anzurechnen 
sein, wenn das neue Arbeitsverhältnis in einem engen sachlichen Zusammenhang mit dem früheren 
Arbeitsverhältnis steht. Ob dies der Fall ist, beurteilt sich insbesondere nach dem Anlass und der Dauer 
der Unterbrechung sowie der Art der Weiterbeschäftigung. Im entschiedenen Fall scheitert die Annahme 
eines engen sachlichen Zusammenhangs zwischen beiden Arbeitsverhältnissen nicht daran, dass das 
beklagte Land die Lehrerin während der Schulferien nicht beschäftigt hat und der Einsatz an 
verschiedenen Schulen in verschiedenen Schulamtsbezirken erfolgt ist.

1 BAG, Urt. v. 19.06.2007, 2 AZR 94/06, BAG-Pressemitteilung Nr. 46/07.

Anfechtung des Arbeitsvertrags
Nach einer Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg kann ein Arbeitgeber auch noch 
nach Jahren den Arbeitsvertrag anfechten.1

In dem entschiedenen Fall hatte sich ein Arbeitnehmer mit einem gefälschten Ausbildungszeugnis 
beworben und wurde auch eingestellt. Acht Jahre später erlangte der Arbeitgeber Kenntnis davon, dass 
der Arbeitnehmer sein Arbeitszeugnis gefälscht hatte. Der Arbeitgeber focht den Arbeitsvertrag wegen 
arglistiger Täuschung des Arbeitnehmers an.2

Die Anfechtung ist nach der Entscheidung des LAG wirksam. Die Fälschung der Zeugnisse war zumindest 
mitursächlich für den Abschluss des Arbeitsvertrags. Denn durch die Zeugnisse wurde der Arbeitnehmer 
zum Vorstellungsgespräch eingeladen, weil der Arbeitnehmer aufgrund der – gefälschten - Noten zu den 
besten Bewerbern gehörte. Durch die Vorlage gefälschter Zeugnisse wird die Willensfreiheit des 
Arbeitgebers stets besonders beeinträchtigt. Dies berechtigt ihn zur Anfechtung. Die Tatsache, dass der 
Arbeitnehmer seit vielen Jahren seine Arbeit ordnungsgemäß geleistet hat, ändert daran nichts.

1 LAG Baden-Württemberg, Urt. v. 13.10.2006, 5 Sa 25/06, DB 2007, S. 1197ff.
2 §§ 142, 123 BGB.

Arbeitgeber unterliegt keiner Bindung, welchem Teilzeitbeschäftigten er 
Verlängerung der Arbeitszeit anbietet
In einem vom Bundesarbeitsgericht entschiedenen Fall war ein Lehrer in Teilzeit beschäftigt.1 Als Bedarf 
für mehr Unterrichtsstunden entstand, verlangte er vom Arbeitgeber die Aufstockung seines 
Arbeitsvertrags.
Der Arbeitgeber stockte jedoch die Arbeitszeit einer anderen teilzeitbeschäftigten Lehrerin auf.
Nach dem Urteil des BAG hat der Arbeitnehmer keinen Anspruch auf Aufstockung seiner Arbeitszeit.
Wenn der Arbeitgeber keine weiteren Arbeitsplätze einrichtet, um den erhöhten Stundenbedarf 
abzudecken, ist er in seiner Entscheidung frei, welchem Teilzeitbeschäftigten er eine Verlängerung der 
Arbeitszeit anbietet.

1 BAG, Urt. v. 13.02.2007, 9 AZR 575/05, DB 2007, S. 1140f.

Anspruch auf Elternteilzeit
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben gegen ihren Arbeitgeber, wenn dieser in der Regel mehr als 
15 Mitarbeiter beschäftigt, während der Elternzeit Anspruch auf eine zweimalige Verringerung ihrer 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit.1

Dieser Anspruch auf sog. Elternteilzeit kann nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts2 erstmals 
geltend gemacht werden, wenn die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer verbindlich festgelegt hat, für welche 
Zeiträume Elternzeit „verlangt“ wird.3



Der Arbeitgeber kann die Vereinbarung von Elternteilzeit nur aus dringenden betrieblichen Gründen 
ablehnen. Diese liegen z. B. vor, wenn der Arbeitsplatz nicht teilbar ist, der Arbeitnehmer mit der 
verringerten Arbeitszeit nicht eingeplant werden kann oder keine Beschäftigungsmöglichkeit besteht. 
Diese Umstände hat der Arbeitgeber darzulegen; der Vortrag, der Arbeitsplatz sei nachbesetzt worden, 
genügt hierfür allein nicht.

1 § 15 Abs. 6 BEEG.
2 BAG, Urt. v. 5.6.2007, 9 AZR 82/07, Pressemitteilung Nr. 41/07, LEXinform 0173401.
3 § 16 Abs. 1 S. 3 BEEG.

Befristung eines Arbeitsvertrags muss schriftlich erfolgen
Nach einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts muss die Befristung eines Arbeitsvertrags schriftlich 
erfolgen.1

Falls die Vertragsparteien die Befristung eines Arbeitsvertrags nur mündlich vereinbaren, so ist die 
Befristungsabrede unwirksam und ein unbefristeter Arbeitsvertrag geschlossen. Nach § 14 Abs. 4 TzBfG 
bedarf die Befristung eines Arbeitsvertrags zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Halten die Vertragsparteien die Befristungsabrede nach Arbeitsaufnahme durch den Arbeitnehmer in 
einem schriftlichen Arbeitsvertrag fest, liegt darin regelmäßig keine eigenständige Befristungsabrede über 
die nachträgliche Befristung des unbefristet entstandenen Arbeitsverhältnisses, sondern nur die 
befristungsrechtlich bedeutungslose Wiedergabe des bereits mündlich Vereinbarten.
Haben die Parteien hingegen vor der Unterzeichnung des schriftlichen Arbeitsvertrags mündlich keine 
Befristung vereinbart oder eine Befristungsabrede getroffen, die inhaltlich mit der in dem schriftlichen 
Vertrag enthaltenen Befristung nicht übereinstimmt, enthält der schriftliche Arbeitsvertrag eine 
eigenständige, dem Schriftformgebot genügende Befristung. Wenn die Befristung daneben sachlich 
gerechtfertigt ist, so ist die Befristung insgesamt rechtens.

1 BAG, Urt. v. 13.06.2007, 7 AZR 700/06, BAG-Pressemitteilung Nr. 44/07.

Rechtliche Hinweise

Der EGSZ - Newsletter faßt regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige für Sie interessante Informationen zu-
sammen bzw. gibt diese auszugsweise wieder. Der Newsletter erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, vor einer 
Anwendung der Inhalte des Newsletters im konkreten Fall mit uns Rück-
sprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise Darstellung 
nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen stehen wir 
Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.


